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ANLAGEN 
 

Anlage 1 - Beteiligungsbericht 2019 (ö) 
 
 
BEZUG 

 
„Beteiligungsbericht für die Jahre 2013 bis 2018“ in der Sitzung des Gemeinderates vom 
20.05.2020 (§ 10 nö, Sitzungsvorlage GR/2020/002) 
 
 
BETEILIGUNGEN UND AUSZÜGE 

 
Beglaubigte Auszüge an: 340  
   
Mitzeichnung von: EBM, STW 
 
 
 
 
 
Dr. Bader 
Oberbürgermeister 
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STRATEGISCHE AUSRICHTUNG 
 
Die Entwicklung der Stadt Kirchheim unter Teck ist nachhaltig. Eine zeitgemäße Infrastruktur 
und miteinander in Einklang stehende stadtplanerische Entwicklungen, sind Grundlage hierfür. 
Zentrale Voraussetzung ist die Gestaltung und Sicherung einer zukunftsfähigen Haushalts- und 
Finanzwirtschaft. Die sich stets ändernden Rahmenbedingungen werden berücksichtigt. 
 

 Wohnen (Priorität 1) 
 Bildung (Priorität 2) 
 Wirtschaftsförderung (Priorität 3) 
 Mobilität, Transportnetze und Sicherheit (Priorität 4) 
 Umwelt- und Naturschutz (Priorität 5) 
 Gesellschaftliche Teilhabe und Bürgerschaftliches Engagement (Priorität 6) 
 Einwohnerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit (Priorität 7) 
 Sport, Gesundheit und Erholung (Priorität 8) 
 Moderne Verwaltung und Gremien (Priorität 9) 
 Kultur (Priorität 10) 
 Tourismus (Priorität 11) 

 
Strategisches Ziel: - 
 
Leistungsziel: - 
 
Maßnahme: - 
 
 
 
EINMALIGE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN 

 
 Einmalige finanzielle Auswirkungen 
 Keine einmaligen finanziellen Auswirkungen 

 

Auswirkungen der Anträge: Euro 
 

 Im Ergebnishaushalt   

Teilhaushalt  
Produktgruppe  

Kostenstelle  
Sachkonto  

 

 Im Finanzhaushalt 
 

Teilhaushalt  
Produktgruppe  

Investitionsauftrag  
Sachkonto  

 

    
Ergänzende Ausführungen: 
 
 
 
FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN IN DER FOLGE 

 
 Finanzielle Auswirkungen in der Folge 
 Keine finanziellen Auswirkungen in der Folge 

 
Ausführungen: 
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ANTRAG 
 
Kenntnisnahme vom Beteiligungsbericht der Stadt Kirchheim unter Teck für das Jahr 2019. 
 
 
ZUSAMMENFASSUNG 

 
Zur Umsetzung der Ziele, der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie der nachhaltigen 
Erfüllung der kommunalen Aufgaben wird dem Gemeinderat der Beteiligungsbericht vorgelegt. 
Über die Darstellung aller Beteiligungen wird eine Einheit und Gesamtbewertung und -steuerung 
durch die Gemeindepolitik möglich. 
 
Die Stadt führt einen Eigenbetrieb Stadtwerke. Durch die im Jahr 2013 hinzugekommenen 
Beteiligungen an der Netzeigentumsgesellschaft Energie Kirchheim unter Teck GmbH & Co. KG 
sowie deren Komplementärin, der Energie Kirchheim unter Teck Verwaltungs-GmbH, hat das 
Beteiligungsmanagement und damit auch der Beteiligungsbericht an Bedeutung gewonnen. Bis 
dato handelte es sich im Beteiligungsportfolio der Stadt Kirchheim unter Teck hauptsächlich um 
Beteiligungen an Zweckverbänden sowie Beteiligungen in sehr geringem Umfang an Unterneh-
men (Minderheitsbeteiligungen). 
 
 
ERLÄUTERUNGEN ZUM ANTRAG 

 
Nach § 105 Absatz 2 der Gemeindeordnung (GemO) besteht die Pflicht zur Information des 
Gemeinderats und ihrer Einwohner/innen zur jährlichen Erstellung eines Berichts über 
Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr 
als 50 Prozent mittelbar beteiligt ist. Die Stadt hat Unternehmen, an denen sie mit mehr als 50 
Prozent beteiligt ist, so zu steuern und zu überwachen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig 
erfüllt und das Unternehmen wirtschaftlich geführt wird. Der Bericht dient nicht nur gesetzlichen 
Verpflichtungen, sondern auch der Information über die wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt. 
 
Für Unternehmen, an denen die Stadt unmittelbar oder mittelbar mit mehr als 50 Prozent 
beteiligt ist, sind Informationen zu folgenden Aspekten darzustellen: 
 
- Gegenstand des Unternehmens 
- Beteiligungsverhältnisse 
- Besetzung der Organe 
- Beteiligung des Unternehmens 
- Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens 
- Grundzüge des Geschäftsverlaufs für das jeweilige letzte Geschäftsjahr 
- Lage des Unternehmens 
- Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde 
- Durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer/innen getrennt nach Gruppen im 

Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres 
- Wichtigste Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens  
- Gewährte Gesamtbezüge der Mitglieder/innen der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates 

oder der entsprechenden Organe des Unternehmens für jede Personengruppe 
 
Eine Reduzierung der Anforderungen erfolgt bei Unternehmen, bei welchen die Beteiligung der 
Stadt Kirchheim unter Teck weniger als 25 Prozent beträgt. Dabei sind diese Punkte zu 
berücksichtigen: 
 
- Gegenstand des Unternehmens 
- Beteiligungsverhältnisse 
- Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens  
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Neben diesen gesetzlich vorgegebenen Pflichtbestandteilen werden in dem vorliegenden 
Beteiligungsbericht weitere Informationen dargestellt. Zur Vervollständigung sind nicht nur die 
Beteiligungen an Unternehmen in der privaten Rechtsform aufgelistet, sondern alle 
Beteiligungen der Stadt Kirchheim unter Teck - unabhängig vom Beteiligungsumfang. 
 
So kann ein Gesamtüberblick über die wirtschaftliche Betätigung der Stadt verschafft werden, 
der eine Gesamtbewertung und -steuerung durch die Gemeindepolitik ermöglicht. 
 
Die Information über die Beteiligungen in der Einzeldarstellung unterscheidet sich in ihrem 
Umfang. Der Eigenbetrieb Stadtwerke Kirchheim unter Teck sowie die Beteiligungen an der 
Energie Kirchheim unter Teck GmbH & Co. KG, Energie Kirchheim unter Teck Verwaltungs-
GmbH und Parkhaus GmbH werden als sehr bedeutende Beteiligungen umfassender 
dargestellt. 
 
Der Beteiligungsbericht wird nach der Kenntnisnahme durch den Gemeinderat ortsüblich 
bekannt gegeben und gleichzeitig öffentlich ausgelegt. Er wird auf der Homepage der Stadt 
Kirchheim unter Teck unter der Adresse https://www.kirchheim-teck.de/de/Stadt-
Rathaus/Rathaus/Haushalt-und-Finanzen eingestellt. 
 
 
 
 

https://www.kirchheim-teck.de/de/Stadt-Rathaus/Rathaus/Haushalt-und-Finanzen
https://www.kirchheim-teck.de/de/Stadt-Rathaus/Rathaus/Haushalt-und-Finanzen
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